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B) Die Tätigkeit zugunſten der Landwirtſchaft .

66. Wie bei der Wirtſchaftspolitik im allgemeinen , ſo rückte

auch hier das Zentrum als einzige Partei die größte Sorge der

Landwirtſchaft in den Vordergrund : die Linderung der Leutenot ,

indem es folgenden Antrag dem Reichstage unterbreitete :

den Herrn Reichskanzler zu erſuchen ,

zur Linderung der Leutenot in der Landwirtſchaft
folgende Maßnahmen zu treffen :

im Wege der Reichsgeſetzgebung , durch entſprechende Maßnahmen
innerhalb der Reichsverwaltung und durch gemeinſame Maßnahmen
der Landesregierungen :

1. Erleichterung der Anſiedlung von Militäranwärtern auf dem Lande

durch Ausgeſtaltung der Zivilverſorgung ;
2. Erleichterung bei der Gewährung reichlicherer Mittel durch die

Landesverſicherungsanſtalten zum Bau von Wohnungen für Land⸗

arbeiter ;
3. Förderung des landwirtſchaftlichen Arbeitsnachweiſes ;
4. Pflege des landwirtſchaftlichen Unterrichts im Heere ;
5. Nichteinberufung der Reſerviſten und Landwehrmänner zu Saat⸗

und Erntezeiten ;
6. reichliche Beurlaubung der Soldaten zu Erntezeiten unter Ge⸗

währung der Freifahrt für Ernteurlauber ;
7. Vermittlung von landwirtſchaftlichen Stellen für zur Entlaſſung ge—

langende Soldaten ;
8. Einſchränkung öffentlicher Arbeiten zur Saat⸗ und Erntezeit ;
9. Anſiedlung von Landarbeitern und ländlichen Dienſtboten mit ſtaat⸗

licher Beihilfe ;
10. ausgedehnte Pflege der Heimatsliebe der ländlichen Jugend ;
11. Errichtung von Arbeitskolonien für die landſtreichende Vevölkerung .

(J. Seſſ . 1912 . Druckſ . Nr . 108 )

Dieſer hochbedeutſame Antrag iſt im einzelnen noch nicht zur

Beratung gelangt ; nur Ziffer 5 und 6 ſind bei den Wehrvorlagen
von dem Abg . Erzberger beſprochen worden — der Kriegs⸗

miniſter gab eine entgegenkommende Antwort ab . Der Antrag

dürfte im kommenden Jahre eingehend beſprochen werden . Die
Sozialdemokraten fordern da in einem Antrage ein Reichsgeſetz ,
welches
„die Zeit , die Dauer und die Art der Arbeit ſo regelt , wie es die Erhaltung

der Geſundheit , die Gebote der Sittlichkeit , die wirtſchaftlichen Bedürfniſſe der

Arbeiter und ihr Anſpruch auf geſetzliche Gleichberechtigung fordern . “
(J. Seſſ . 1912 . Druckſ . Nr . 153 )

Es fehlt hier nur der Ruf nach einem Reichsgeſetz , das Regen

und Sonnenſchein regelt !



67 . Gegen die Zigeunerplage brachte das Zentrum folgenden

Antrag ein :

„die verbündeten Regierungen zu erſuchen , wirkſame Maßnahmen
gegen die durch das bandenweiſe Herumziehen der Zigeuner ent⸗

ſtehenden Beläſtigungen der Landbevölkerung zu ergreifen . “
(J. Seſſ . 1912 . Druckſ . Nr . 206 und 227 )

Abg . Dietz GKonſtanz ) begründete den Antrag :

„ Die Schäden , welche Zigeuner allüberall anrichten , ſind enorm . Sie

erwerben ihren Unterhalt bekanntlich durch Betteln und Diebſtahl . Während
vorn im Hauſe die Zigeunerfrau bettelt , gaukelt oder wahrſagt , bricht hinten
im Hauſe der Mann oder der Sohn in das Haus oder in den Hühnerſtall ein
und nimmt mit ſich, was er bekommen kann , und wenn die ahnungsloſen Be⸗

wohner in das Haus zurückkehren , ſehen ſie, daß ſie beſtohlen ſind . Beſonders
ſchlimm treiben es die Zigeuner zur Erntezeit , wo die Dörfer wie ausgeſtorben
ſind , weil alles , was arbeitsfähig iſt , auf den Feldern beſchäftigt iſt , und auf
dieſe Weiſe den Zigeunern faſt mühelos ihre Beute zufällt . Ein anderer

Schaden , der in der Jetztzeit nicht überſehen werden darf , iſt der , daß gerade
durch das Herumziehen der Zigeuner die Möglichkeit der Verſchleppung der

Viehſeuchen durch die Zigeuner gegeben iſt . Die Zigeuner fragen nicht danach ,
ob an einem Gehöft eine Tafel mit der Aufſchrift „ Maul - und Klauenſeuche “
angeſchlagen iſt , ſie ſtehlen ihre Sachen eben dort , wo ſie ſie bekommen können
und können dadurch zur Verbreitung der Viehſeuche beitragen . “

(29. Sitzung vom 18. März 1912 . St . B. S. 767 )

Staatsſekrtär Delbrück konnte mitteilen :

„ Es hat auf Anregung der bayeriſchen Regierung erneut eine Beratung
der Bundesſtaaten über ein gemeinſchaftliches Vorgehen in dieſer Angelegen —
heit ſtattgefunden , und es ſind auch die Grundlagen über gemeinſchaftlich be—

ziehungsweiſe gleichmäßig zu erlaſſende Anordnungen innerhalb der einzelnen
Bundesſtaaten im Wege der Verhandlungen bereits feſtgeſtellt . Es iſt ins⸗

beſondere zu erwarten , daß übereinſtimmende Anordnungen ergehen über die
Behandlung der Zigeuner an der Reichsgrenze , die Einrichtung eines gemein⸗
ſamen Nachrichtendienſtes für die Polizeibehörden , Standesämter und Staats⸗
anwaltſchaften , das Ausweiſungsverfahren , geſundheitspolizeiliche Maß⸗
nahmen , polizeiliche Begleitung bei der Wanderung , Ausweispapiere ,
Wandergewerbeſcheine , Seßhaftmachung und Erziehung der Zigeuner . Im
übrigen haben einzelne Bundesſtaaten den Verſuch gemacht , das hordenweiſe
Umherziehen der Zigeuner im Wege der Polizeiverordnung zu verbieten .
Dieſe Verſuche ſind in den betreffenden Bundesſtaaten von Erfolg begleitet
geweſen . Es ſteht , ſoweit ich unterrichtet bin , auch für Preußen der Erlaß
ſolcher Polizeiverordnungen bevor , und ich nehme an, daß dem dann die
übrigen noch ausſtehenden Bundesſtaaten folgen werden . “ ( S. 767 )

68 . Direkte Lieferungen der Landwirtſchaft an das Heer hat
der Abg . Erzberger als eine Gegenleiſtung der Militärverwal —

tung an die Landwirtſchaft für die hohen Opfer derſelben in der

Geſtellungspflicht uſw , gefordert . Folgende Tabelle gibt eine

Ueberſicht über die Naturalienbeſchaffung von 1905 bis 1910 : JaflH0ll
don
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dil ) Am 1. März 1906 iſt der neue Zolltarif in Kraft getreten , wonach der

Zoll für Weizen von 35 &4 auf 55 , Roggen von 35 / auf 50 4 , Hafer
von 28 auf 50 & erhöht worden iſt .

2) Gute Ernte .

Hier liegt noch ein großes Feld der Betätigung für die land⸗

wirtſchaftlichen Genoſſenſchaften .



„
u.ſl,

69 . Für Erforſchung der Maul⸗ und Klauenſeuche hat das

Zentrum folgendes angeregt :
„alsbald durch einen Ergänzungsetat große Mittel zur Erforſchung
der Maul⸗ und Klauenſeuche und deren wirkſamen Bekämpfung zur
Verfügung zu ſtellen , und zwar

1. durch Stipendien an Inſtitute und geeignete Privatperſonen , welche⸗
ſich dieſer Aufgabe widmen ,

durch Gewährung einer großen Prämie für den Entdecker des

Seuchenerregers und des Heilmittels gegen denſelben . “
(I. Seff . 1912 . D. S. Nr . 21)

Der Antrag fand einſtimmige Annahme . Die Abgg .
Matzinger , Kloſe , Wallenborn und Dr . Bell begrün⸗
deten den Antrag . Sie wieſen übereinſtimmend auf die ungemein
großen Schäden hin , die aus der Seuche dem deutſchen Volke ent⸗

ſtehen . Dieſe ſind ſo bekannt , daß hier nicht weiter darauf einzu —
gehen iſt .

70 . Die Ausdehnung der Entſchädigungspflicht bei Viehſeuchen
fordert folgender Zentrumsantrag :

„die verbündeten Regierungen zu erſuchen , noch in dieſer Seſſion Geſetz —
entwürfe vorzulegen , durch welche :

1. die Koſten der Schlachtvieh - und Fleiſchbeſchau auf die Landeskaſſe
übernommen werden ;

2. die Entſchädigungspflicht des Staates bei Viehſeuchen ausgedehnt wird ;
3. die Koſten der Durchführung der Viehſeuchengeſetze ( Tierarzt , Des —

infektionsmittel uſw. ) aus allgemeinen Mitteln beſtritten werden . “
(J. Seſſ . 1912 . D. S. Nr . 104 u. 229 )

Abg . Dr . Matzinger führte zur Begründung aus :

„Hier ſollte die Staatskaſſe die ganze Entſchädigung zahlen und nicht
einen Teil den Viehbeſitzern überlaſſen . Einige Bundesſtaaten ſind hierin auch
ſchon in ihren Einführungsbeſtimmungen und - geſetzen mit gutem Beiſpiel
vorangegangen . Da darf ich in erſter Linie unſer Bayern nennen . Dann
ſollten in den Fällen des § 68 bei Rotz nur drei Viertel , bei Milzbrand ,
Rauſchbrand , Lungenſeuche oder Tuberkuloſe nur vier Fünftel des gemeinen
Wertes erſetzt werden . Unſer Wunſch ginge nun dahin , daß auch hier der
volle gemeine Wert entſchädigt würde . Des weiteren ſollten den Viehbeſitzern
für namhafte wirtſchaftliche Schäden , welche ihnen durch polizeiliche Maß⸗
nahmen , die im Intereſſe der Allgemeinheit liegen , entſtehen , entſprechende
Entſchädigungen aus der Staatskaſſe zugeſtanden werden . Hier dürfte wohl
auch die Bitte einſchlägig ſein an die Bundesregierungen bezw . an die Einzel⸗
ſtaaten , daß ſie Steuernachläſſe in weiteſtgehendem Maße gewähren , beſonders
im heurigen Jahre , weil , wie ich ſchon erwähnt hatte , im heurigen Jahre die
Nachwehen des vorigen ſchlimmen Sommers noch ſpürbar ſind . Der dritte
Punkt unſerer Reſolution wünſcht , daß die Koſten der Durchführung des Vieh⸗
ſeuchengeſetzes auf den Staat übernommen würden , alſo z. B. auch alle die
Koſten , die verurſacht werden durch den beamteten Tierarzt oder deſſen Stell⸗
vertreter . Jetzt iſt ja nur die Unterſuchung frei . In Bayern wird dem Tier⸗
arzt auch noch nahe gelegt , er ſolle eine wohlwollende , ſachgemäße Beratung
geben ; aber die ſonſtige Behandlung des erkrankten Viehes muß bezahlt .
werden . Ebenſo muß bezahlt werden die Unterſuchung von Vieh , das zum
Verkauf aus den verſeuchten oder gefährdeten Bezirken herauskommt , alſo die



uchen

Ausfuhr aus den Seuchenbezirken . Auch dieſe Koſten ſollten auf die Staats⸗
kaſſe übernommen werden . Ferner die Koſten für die Durchführung der
Desinfektion . DieDesinfektion foll von den Viehbeſitzern mindeſtens einmal
täglich mit Kalklöſung vorgenommen werden . Nun haben die Landgemeinden
ſich oft nicht vorgeſorgt , wenn plötzlich ein Seuchenausbruch kommt , und der⸗
ſelbe ſich immer weiter ausbreitet . Sie müſſen Fuhrwerke requirieren , weil
ſie mit ihren eigenen Rindergeſpannen den Kalk nicht mehr holen können.
Auch Strafen treten da in Menge ein . Da iſt es doch im Intereſſe der All⸗
gemeinheit , daß die Desinfektion gut durchgeführt wird ; und wenn das
Intereſſe der Allgemeinheit dies verlangt , ſo ſoll natürlich auch die Oeffent⸗
lichkeit die Koſten dafür tragen . “

( 25. Sitzung vom 13. März 1912 . St . B. S. 601 )

71 . Im Intereſſe des Weinbaues brachte das Zentrum nach—⸗
ſtehenden Antrag ein :

„ den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , Maßnahmen zu treffen :
1. durch welche für die Einfuhr ausländiſcher Weine eine ſcharfe Kontrolle

durchgeführt und dieſe Weine insbeſondere auf ihre Einfuhr⸗ und Ver⸗
kehrsfähigkeit durch ſtaatliche Nahrungsmittelunterſuchungsämter unter
gleichzeitiger Zuziehung von Weinkontrolleuren unterſucht werden ;

2. daß die Kellerkontrolle gleichmäßig auch außerhalb der Weinbaubezirke
ſtrengſtens gehandhabt wird . “ ( . Seſſ . 1912 . D. S. Nr . 125 u. 228 )

Abg . Hartrath begründete den Antrag :
„ Wir verlangen alſo , meine Herren , in unſerem Antrage , daß an den

einzelnen Einfuhrſtellen Nahrungsmittelunterſuchungsämter ſtaatlicher Art
eingerichtet werden ſollen . Wir verlangen ferner , daß bei der Begutachtung
der Weine die Kellerkontrolleure als Sachverſtändige mit gehört werden ſollen ,
und ich perſönlich füge auch noch hinzu , daß es zweckmäßig wäre , auch Leute
aus der Praxis , wie ſie von den Handelskammern vorgeſchlagen werden ,
wenn ſie einwandfreie und mit Auslandweinen vertraute , ſachverſtändige
Leute ſind , die durchaus unintereſſiert an dem Import der Weine ſind , eben⸗
falls zu hören . Daneben müßte natürlich die Zahl der Einfuhrſtellen be⸗
deutend verringert werden . Es iſt mir geſagt worden , es ſeien über drei⸗
hundert Stellen . Dieſe Zahl müßte weſentlich beſchränkt werden ,
und es dürfte ferner dem Einführenden nicht mehr geſtattet ſein ,
ſich eine beliebige Einfuhrſtelle , wie es bisher der Fall war , ſelbſt
auszuſuchen . ( Sehr richtigl im Zentrum . ) Mit Vorbedacht iſt dem Antrage
das Wort Verkehrsfähigkeit zugefügt worden . Es iſt bisher vorgekommen , daß
Weine , die von der einen ſtaatlichen Behörde für einfuhrfähig erklärt wurden ,
ſofort nach dem Import von einer anderen ſtaatlichen Behörde als nicht ver —
kehrsfähig beanſtandet wurden . Das iſt meiner Meinung nach eine Un⸗
zuträglichkeit , die auf die Dauer nicht beſtehen kann ; denn , meine Herren ,
die Kontrollbehörde , wie wir ſie jetzt in den Einfuhrſtellen zu ſchaffen be⸗
antragen , würden wir ja geradezu als unzuverläſſig oder als unfähig hin⸗
ſtellen , wenn wir den Wein durch dieſe Behörde einführen ließen und durch
eine andere ſtaatliche Behörde das Urteil , das die erſtere Behörde gefällt hat,
beanſtanden ließen . ( Sehr richtig ! im Zentrum . ) Es iſt aber auch. ferner eine
Ungerechrigkeit gegen den Importeur , der ſeinen Einfuhrſchein ziemlich hoch
bezahlt hat , der einen hohen Zoll bezahlt hat , wenn er auf ſeinem Erlaubnis⸗

ſchein einer ſtaatlichen Behörde ſehen muß , daßdieſer Wein von einer anderen
Behörde wieder beanſtandet würde . Meine Herren , ich bin der Meinung ,
wir ſollen die Kontrolle ſo einrichten , daß überhaupt keine Weine , die nachher



beanſtandungswürdig ſind , eingeführt werden dürfen . Solche Weine gehören
nicht in den deutſchen Weinverkehr . “

( 30. Sitzung vom 19. März 1912 . St . B. S. 826 )

Die Abgg . Baumann , Pauly ( Cochem ) und Schwarz
( Schweinfurt ) ſchloſſen ſich dem an .

72 . Die neue Zuckerkonvention ( I . Seſſ . 1912 Druckſ .
Nr . 312 ) ſchließt ſich der 1902 geſchloſſenen an ; dieſe bezweckte
Beſeitigung der Prämien und Schaffung gleicher Wettbewerbs —

bedingungen für den Zucker der verſchiedenen Länder . Demgemäß
haben die Vertragſtaaten ſich zur Abſchaffung aller Zuckerprämien
und zur Belegung des Prämienzuckers mit Ausgleichszöllen oder

Einfuhrverbot verpflichtet .
Bei Ablauf der erſten fünfjährigen Vertragsperiode erklärte

England , das der Hauptabnehmer für unſere Zuckerausfuhr iſt , daß
es bei der Konvention nur verbleiben könne , wenn es von der

Pflicht zur Anwendung von Ausgleichsmaßregeln gegen Prämien⸗

zucker befreit würde . Hiermit war der Hauptvorteil von Englands
Beteiligung an der Konvention , Sicherung des engliſchen Marktes

für die Ausfuhr der Konventionsſtaaten unter Ausſchluß des

Prämienzuckers , auf alle Fälle verloren . Da Englands Verbleiben

bei der Konvention aber immerhin doch noch einige Vorteile für
die Zuckerausfuhr bieten konnte , wurde unter Verlängerung der

Konvention auf weitere fünf Jahre der von England gewünſchten
Befreiung zugeſtimmt , zugleich aber die Gefahr , die beſonders von

dem ruſſiſchen Prämienzucker auf dem engliſchen Markte drohte ,

dadurch erheblich abgeſchwächt , daß Rußland , zwar unter Aufrecht⸗
erhaltung ſeiner prämiengewährenden Geſetzgebung , aber unter

Beſchränkung ſeiner Ausfuhr über die weſteuropäiſche Grenze auf
jährlich 200 000 Tonnen in die Konvention eintrat .

Bei der nun vorgeſehenen Verlängerung ſtellte Rußland zu⸗

nächſt ganz unerfüllbare Bedingungen für ſein Verbleiben

in der Konvention . Schließlich erklärte es ſich mit einem

Ueberkontingente von 150000 Tonnen für das Betriebsjahr
1911/12 und von je 50 000 Tonnen für die folgenden beiden

Betriebsjahre unter Verteilung der je 50 000 Tonnen in zweimal
25 000 Tonnen auf die am 1. September 1912 , 1. März 1913 ,
1. September 1913 und 1. März 1914 beginnenden Halbjahre
einverſtanden .

Die Konvention wurde mit dieſer Maßgabe bis 1. September
1918 verlängert . Das Zentrum ſtimmte ( 23 . und 26 . März 1912 )
für die Konvention , da es den Vertrag einem vertragsloſen Zu⸗
ſtand vorzog .

*
*

Abg . Wallenborn trat am 13 . März 1912 nebſt dem

Abg . Dr . Bell für weitgehende Unterſtützung des Obſtbaues ein .
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